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die katastrophengefährdeten Räume. Auch unter
diesem Gesichtspunkt drängt sich der Grundsatz der
zivilen Verantwortung auf. Die zivilen Mittel,
insbesondere Zivilschutz, Feuerwehr und Polizei, sind
sofort verfügbar. Der Gedanke, in der Armee oder in
jedem der vier Armeekorps ein Katastrophenregiment

bereitzustellen, ist abwegig, weil er die Forderung

des zeitgerechten Einsatzes nicht erfüllt weil
die grossräumige Verschiebung der Regimenter
problematisch ist und weil ein Regiment bei gleichzeitiger

Auslösung mehrerer Katastrophen keine
Lösung bringen kann
Meist wird es sehr schwierig sein, das Ausmass einer
Katastrophe zu erfassen. Bei einer Bombardierung
mag der gesamte Ueberblick am schnellsten aus der
Luft mit einem Helikopter gewonnen werden. Nie
darf der Drang nach besserem Ueberblick die
Entschlussfassung verzögern. Die Führung der
Katastrophenhilfe erfolgt schrittweise nach den
zunehmenden Aufklärungsergebnissen und nach den
verfügbaren und nach und nach eintreffenden Mitteln.
Die periodische, an Uebersicht und Zuverlässigkeit
zunehmende Lagemeldung mit Schlussfolfferungen
und Anträgen wird auch die wirksamste Form des
Hilfsbegehrens sein.

Bewältigung und Verhinderung

Höchstes Ziel unserer militärischen Landesverteidigung
ist nicht die erfolgreiche Führung eines uns

aufgezwungenen Kriegs, sondern dessen Verhinde¬

rung. Entsprechend ist das höchste Ziel unserer
Zivilverteidigung nicht die Bewältigung, sondern die
Verhinderung von Katastrophen. Dieses höchste Ziel
ist am ehesten erreichbar, wenn der Angreifer in seiner

Lagebeurteilung davon ausgehen muss, dass er
mit der Auslösung einer oder mehrerer Katastrophen

sein Ziel nicht erreicht, dass keine nachhaltige
Desorganisation, Ratlosigkeit und Verzweiflung
entsteht, dass der Widerstandswille nicht gebrochen
werden kann, dass die Schweiz nicht kapitulationsreif

wird. Ist ein solch hochgestecktes Ziel erreichbar?

Wir wissen es nicht. Aber wir kennen die Wege,
die diesem Ziel entgegenführen. Auf dem Hauptwegweiser

steht: Immuner Wehrwille von Volk und
Armee! Dazu gehört beispielsweise auch die spontane

Bereitschaft der aus der Wehrpflicht entlassenen

Offiziere, ihre Diensterfahrungen dem
Zivilschutz zur Verfügung zu stellen oder die Bereitschaft
junger Schweizerinnen, durch ihre Dienstleistung im
FHD zur optimalen Leistungsfähigkeit des Sanitätsund

Betreuungsdienstes beizutragen. Die Bereitstellung

kriegstauglicher Zivilschutzbauten in der
erforderlichen Zahl zur Aufnahme der ganzen
katastrophengefährdeten Zivilbevölkerung musste selbstverständlich

sein. Je entschlossener wir uns vorbereiten,
um Katastrophen zu bewältigen, desto näher kommen

wir dem höchsten Ziel, der Kata Strophen
Verhinderung. Der lateinische Spruch: «Si vis pacem,
para bellum»: Willst du den Frieden, so rüste zum
Krieg, ist von zeitloser Gültigkeit.

(Aus «ASMZ» Nr. 2, 1971)

SLOG Schweizerische Luftschutz-Offiziersgesellschaft

Berichtigung
In der Berichterstattung von Nr. 11/12 1970 über den
zweiten Jahresrapport der militärischen Dachverbände

in Bern steht u. a. der Satz: Bedauerlich war,
dass die Schweizerische Luftschutz-Offiziersgesellschaft

als einziger Verband unentschuldigt nicht
vertreten war.» Der Zentralvorstand der Schweizerischen

Luftschutz-Offiziersgesellschaft hat in seiner
Sitzung vom 20. März mit Bedauern von dieser
Bemerkung Kenntnis genommen. Zwar konnte der
gemeldete Zentralpräsident dieser Tagung zufolge
einer ausserordentlichen und unerwarteten geschäftlichen

Verpflichtung nicht beiwohnen. An seiner

Stelle wurden die Hauptleute Oskar Stalder und
Werner Hungerbühler delegiert. Beide haben die
Tagung mit grossem Interesse verfolgt, figurierten
in den Listen der Sektion ausserdienstliche Tätigkeit
des Stabes der Gruppe für Ausbildung, wurden
ordnungsgemäss besoldet und verfehlten nicht, den
Berichterstatter anlässlich dieser Tagung persönlich zu
begrüssen.
Der Zentralvorstand legt auf diese Richtigstellung
Wert.

Der Zentralvorstand der Schweizerischen
Luftschutz-Offiziersgesellschaft
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